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Honorarordnung 

der Volkshochschule Werne vom 27.09.2023 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der 

§§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vor 21.10.1969 

(GV NRW S. 712/SGV NRW 610), jeweils in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt 

Werne in seiner Sitzung am 27.09.2023 folgende Honorarordnung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Grundsatzbestimmung 

 

Diese Honorarordnung regelt die Honorarleistungen für nebenamtliche pädagogische 

Mitarbeiter/innen. für Referenten/innen von Einzelveranstaltungen sowie für Leiter/innen von 

Seminaren (Dozenten). 

 

 

§ 2 

Honorar für Kurse 

 

(1) Das Honorar für Kurse beträgt 25,00 € je Unterrichtsstunde. In Einzelfällen kann es davon 

abweichen.  

(2) Mit der Unterrichtsvergütung ist auch die Zeit abgegolten, die für die Vorbereitung des 

Unterrichts sowie die Ausarbeitung und Korrektur von Haus- oder Klausurarbeiten, die nicht 

Bestandteil einer Prüfung sind, aufgewendet wird. 

(3) Kommt ein Kurs wegen zu geringer Beteiligung oder aus Gründen, die nicht vom Kursleiter 

zu vertreten sind, nicht zustande, so erhält der Kursleiter das anteilige Honorar für maximal 4 

Unterrichtsstunden, die erteilt worden sind. 

(4) Müssen 2 Kurse zusammengelegt werden, ist vom Tage der Zusammenlegung ab nur noch das 

anteilige Honorar für einen Kurs zu zahlen. 

(5) Prüfungshonorare werden nach den landeseinheitlichen Bestimmungen gezahlt. Die 

Prüfungshonorare enthalten Konferenz-, Korrektur- und Aufsichtshonorare 

 

 

§ 3 

Honorar für Einzelveranstaltungen, Vorträge, Lesungen, Aufführungen,  

Lehrgänge und Kooperationsveranstaltungen 

 

Obige Veranstaltungen bedürfen der Einzelfallvereinbarung. 
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§ 4 

Honorare für die Leitung und Begleitung von Studienreisen, Exkursionen, Führungen, 

Tagesfahrten, Besichtigungen etc. 

 

(1) Reiseleiter erhalten Kostenerstattung nach dem Landesreisekostengesetz, Stufe B, soweit sie 

nicht durch die Gewährung eines Freiplatzes geregelt ist. 

 

 

(2) Reiseleiter erhalten ein angemessenes Honorar für die jeweilige Tätigkeit bis maximal 200 € 

pro Tag. Über die Höhe entscheidet die/der VHS-Leiter/in unter sorgfältiger 

Berücksichtigung aller wirtschaftlichen Aspekte. Sofern VHS-Bedienstete die 

Reisebegleitung übernehmen, wird ebenfalls ein angemessenes Tageshonorar einkalkuliert. 

 

 

§ 5 

Fahrtkosten 

 

Die Erstattung erfolgt in Anlehnung an das Landesreisekostengesetz (LRKG), vermindert auf eine 

Fahrstrecke oder durch eine Erstattungspauschale, die vor Kursbeginn zwischen dem Dozenten und 

der/dem VHS-Leiter/in vereinbart wird. 

 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Diese Honorarordnung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Die Honorarordnung vom 01.08 2017 tritt damit außer Kraft. 

 

Der Wortlaut des Beschlusses des Rates der Stadt Werne vom 27.09.2023 stimmt mit dieser 

Bekanntmachung überein. Das nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung vom 

26.08.1999 (GV NW S. 516, SGV NW 2023) vorgeschriebene Verfahren ist eingehalten worden. 

 

Die Vorstehende ordnungsbehördliche Honorarordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Hinweis: 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 

Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Werne vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

 

 

Werne, 08.12.2023 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 
 

 


